
SATZtiliG
für den

Förderverein Posaunenmission im Kirchenkreis Kiel (e.V.)

6. Fassungvom 18. April 1998

§1 Name. Sitz. Geschäftsjahr

1) Der Verein fuhrt den Namen

,,Förden erein Posaunenmission im I{irchenkrers Kiei"
im Folgenden kurz .^Verein'- genftnnt.

2) Der Verein hat seinen Sitz in Kiei.

3) Der Verein soll in das Vereinsregister beim zuständigen Amtsgericht eingetragen
werden. Der Name wird dann mit dem Zusatz.,eingetragener Verein" (e.V.) versehen.

4) Das Geschäfts.1ahr ist das Kaienderjahr.

§2 Zweck des Vereins

Zrveck des Vereins ist die Förderung und Unterstützung der ,\rbeit der Posaunenchöre des
Bezirkes Kiei, die der Nordelbischen Posaunenmission angeschlossen srnd. Neben der
Unterstützung der einzeinen Posaunenchöre r:nd deren Mitglieder bei der Ausübung ihrer
bläserischen Arbeit. sollen besonders semeinsame Aktionen auf Bezirksebene wie z.B. Konzerre,
Fretzeiten, Schulungsveranstaltungen. Teilnahme an Veranstaltungen im Ralunen des Ev.
Posaunendienst in Deutschiand e. V. und verglerchbare Aktionen get'ördert werden.

Der Verein versteht sich ausdrücklich nicht als f,rnanzieiler Träger der Posaunenarbeit im
Bezirk Kiel. d.h. die Posaunenchöre bieiben auch r,veiterhrn rvichtise Bestandteile der
Kirchenmusik in den einzelnen Kirchensemeinden.

§i Gemeinnütziukeit

l) Der Verein dient ausschließlich und unrnittelbar kirchlichen Zwecken im Sinne des
Abschniues:,,Steuerbegünstigte Zrvecke" der Abgabenordnung.

2) Der Verein ist seibstlos tätig, er vertblgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche
Zwecke.

3) Die Mittel des Vereins dürfen nur tür die satzungsrnäßigen Zrvecke verwendet werden.

4) Es darf'keine Person durch Ausgaben- die dem Zrveck des Vereins tiemd sind" oder
durch unverhältnisrnäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

5) Die Mitglieder erhalten keine Zur,vendungen aus lvlitteln des Vereins.

§4 Mitqliedschaft

1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche oder juristische Person rverden. Bei
Minderjahrigen ist die Einr,villigung des gesetzlichen Vefireters erforderlich.
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2) Der Beitritt erfolgt durch schriftliche Erkiärung an den Yorstand und deren Annahme durch
. den Vorstand.

3) Die Mitgliedschaft endet

a) durch Austritt
b) durch Ausschluss
c) durch den Tod des Mitglieds oder die Auflösung der juristischen Person

4) Die Kündigung der Mitgliedschaft ist jeweils zurn Ende eines Quartals möglich und muss
dem Vorstand durch schriftliche Erklärung spätestens 4 Wochen vor Ablauf des Quartals
angezeigl werden.

5) Der Ausschluss eines Mitglieds kann vom Yorstand beschlossen werden, wenn es

a) trotz mehrmaliger, schriftlicher Anmahnung seiner Beitragspflicht nicht nach
kommt, obwohl es auf die Möglichheit seines Ausschlusses hingewiesen wurde,

b) dem Zweck des Vereins zuwiderhandelt,

c) das Ansehen des Vereins, der Porrr.rrr"nurbeit oder der evangelisch-lutherischen
Kirche öffentlich schädigt.

6) Dem Ausgeschlossenen steht innerhalb einer Frist von 6 Wochen nach der schrift-
lichen Bekanntgabe des Ausschlusses die Berufung an die Mitgliederversammlung zu,
die dann endgültig entscheidet. Diese Berufungsmöglichkeit ist dem Mitglied mit der
Bekanntgabe des Ausschlusses mitzuteilen.

7) Die Mitglieder leisten Beiträge, deren Mindesthöhe von der Mitgliederversammlung
festgelegt werden. Die Mitglieder können freiwillig einen daruber hinausgehenden
Beitrag leisten. Es besteht die Möglichkeit Familienbeitrag zu leisten, deren
Mindesthöhe ebenfalls von der Mitgliederversammlun g festgele gt wird.

8) Bei einem Ende der Mitgliedschaft besteht kein Recht auf Erstattung im yoraus

geleisteter Beiträge.

§5 Organe

Die Organe des Vereins sind

a) die Mitgliederversammlung
b) der Vorstand

§6 Mitgliederversammlunq

1) Die Mitgliederversammlung tritt mindestens einmal im Kalenderjahr zusammen. Die
Einladung zur Mitgliederversammlung soll schriftlich mit einer Frist von mindestens
2 Wochen unter Angabe der Tagesordnung durch den Vorstand erfolgen.

2) Der Vorstand kann jederzeit eine Mitgliederversammlung einberufen. Hierzu ist er
verpflichtet, wenn

a) mindestens 1/10 aller Mitglieder dies unter Angabe des Zweckes und der
Grtinde schrift lich verlangen

-2-



b) ein ausgeschlossenes Mitglied dies fristgerecht verlangt,

c) die Mehrheit der Bezirksvertreterversammlung der Nordelbischen Posaunenmission
im Bezirk Kiel (kurz: Bezirksvertretung) dies schriftlich unter Angabe der Gninde
verlangt (siehe: §8 Abs. 9).

Eine Mitgliederversammlung ist beschlussfühig, wern mindestens r/+ aller Mitglieder
anwesend oder vertreten sind. Bei Beschiussunf?ihigkeit muss der Vorstard inner-
halb von 3 Wochen eine zweite Versammlung mit der selben Tagesordnung einbe-
rufen. Diese ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschluss-
ftihig, sofern dies mit der Einladung bekanntgegeben wurde.

Anträge zur Tagesordnung sind spätestens drei Tage vor dem Versammlungstermin
beim Vorstand einzureichen. Über verspätete Anträge kann diskutiert und beschlos-
sen werden, wenn mindestens 213 der anwesenden oder vertretenen Mitglieder der
Dringlichkeit zustimmen. Eine Satzungsänderung bedarfjedoch der Ankümdigung
durch die schnftliche Einladung.

Jedes Mitglied hat in der Mitgliederversammlung eine Stimme. Ftr eine gegen-
seitige Vertretung von Mitgliedern ist eine schriftliche Vollmacht erforderlich, die bei
Beginn der Versammlung vorliegen muss. Minderjährige Mitglieder haben Stimm-
recht, wenn sie das i6. Lebensjahr voilendet haben oder sich gesetzlich vertreten
lassen.

Die Mitgliederversammlung fasst Ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der offen
abgegebenen Stimmen, es sei denn, Gesetz oder Satzung schreiben eine andere
Stimmenmehrheit oder Abstimmungsform vor. Eine geheime Vorstandswahl kann
beantragt werden.

Über jede Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen und vom Schrift-
führer sowie dem Versammlungsleiter zu unterschreiben.

§ 7 Aufsaben der Mitgliederversammlune

1) Wahl des Vorstandes

2) Wahl von zwei Kassenpnifern jeweils fur die Dauer von zwei Jahren. Die Wahl soll
umschichtig erfolgen, so dass jedes Jahr ein Kassenprüfer ausscheidet und ein
neuer hinzukommt. Die Kassenprüfer haben das Recht, die Vereinskasse und die
Buchftihrung jederzeit zu überprüfen. Über diese Prüfung haben sie der Mitglieder-
versammlu ng nt berichten.

3) Entgegennahme des Jahres- und Kassenberichtes des Vorstandes, des Prüfungs-
berichtes der Kassenprüfer und Erteiiung der Entlastung.

4) Genehmigung des Haushaltsvoranschlages.

5) Festsetzung der Mitgliederbeiträge. Entscheidung über Ermäßigung oder Erlass.

6) Anhdrung und Beschlussfassung über Förderprojekte gemäß §8 Absatz 9.

7) Bildung von eventuell erforderlichen Fachausschüssen fiir bestimmte Projekte.

8) Entscheidung über den Ausschluss eines Mitglieds gemäß §4 Abs. 6.

3)

4)

5)

6')

7)
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Anderung der Satzung.

Aufl«isung des Vereins.

§8 Vorstand

1) der Vorstand bestetrt aus 5 Personen:

a) dem Vorsitzenden,
b) dem 1. Stellvertreter,
c) dem2. Stellvertreter,
d) dem Schriftflihrer,
e) dem Kassenwart.

2) Der Vorstand vertritt die gerichtlichen und außergerichtlichen lnteressen des
Vereins.

3) Der Vorsitzende und die Stellvertreter haben die Befugnis zur Einzeil'erfretung.
Für das Innenverhältnis gilt, dass der 1. Stellvertreter nur vertreten kann, wenn der
Vorsitzende verhiirdert ist und das Recht zur Vertretung an den 2. Stellvertreter
übergeht, wenn auch der 1. Stellvertreter verhindert ist. Schriftführer und Kassen-
wart sind nur gemeinsam vertretungsberechtigt. Hier giit ftir das Innenverhältnis,
dass dieses Recht erst bei Verhinderung des Vorsitzenden und der Stellvertreter
ausgeübt werden soll.

4) Dem Vorstand sollen mindestens 3 aktive Posaunenchorbläser angehören.

5) Die Wahi der Vorstandsmitglieder erlolgt für 3 Jahre direkt in das jeweilige Amt aus

der Mitgliederversammiung. Sie verbleiben jedoch bis zur Neu- oder Wiederwahl im
Amt. Zur Wahl eines Vorstandsmitglieds reicht die einfache Mehrheit der abgegebe-
nen, gültigen Stimmen. Wiederwahl oder Gesamtbestitigung ist zulässig.

6) Scheidet ein Mitglied des Vorstandes vorzeitig aus, so hat der Restvorstand das
Recht, ein Ersatzmitglied bis zur nächsten Mitgliederversammlung zu bestellen.
Nachwahl durch die Mitgliederversammlung erfolgt für die verbleibende Amtszeit,
lvenn der Restvorstand weniger als 3 Mitglieder hat.

7) Der Vorstand ist beschlussftihig, weill mindestens 3 Mitglieder auf einer Vorstands-
sitzung anwesend sind. Er fasst seine Beschlüsse mit der einfachen Mehrheit der
abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des

Sitzungsleiters.

8) Der Vorstand fiihrt die laufenden Geschäfte des Vereins, sorgt fir die Ausführung
der Vereinsbeschlüsse und entscheidet über die Verwendung der Vereinsmittel im
Rahmen des Haushaltsvoranschlages, der zuvor von der Mitgliederversammhurg
genehmigt wurde.

9) Der Vorstand ist verpflichtet, die Vorschläge und Wünsche der Bezirksvertretung
über Förderprojekte zu prüfen und nach Mögiichkeit im Haushaltsvoranschlagnr
benicksichtigen. Auch kurzfristig ndtige Fördermaßnahmen sollen vorab gemeinsam
mit der Bezirksvertretung besprochen werden. Die Bezirksvertretung hat dem
Verein ge genüber j edoch keine Weisungsbefugnis.

e)

10)
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Projekte, die von der Mehrheit der Bezirksvertretung als ftirderungsfühig befrir-
wortet, aber vom Vorstand abgelehnt werden, körmen auf mehrheitlichen Beschluss
der Bezirksvertretung an die Mitgliederversamrnlung zur B eschlussfassung
angetragen werden. Gleiches gilt für Projekte, die der Yorstand beschlossen hat, die
aber von der Mehrheit der Bezirksvertretung abgelehnt werden. Durch diese Rege-
lung sollen die Interessen und Wtinsche der Posaunenchöre gewahrt werden.

Der Kassenwart verwaltet die Vereinskasse. Er ist verpfliclrtet ein Kassenbuch zu
führen. Zahlungsanweisungen bedtrfen der Unterschriften des Kassenwartes und
eines weiteren Vorstandsmitgliedes.

§ 9 Satzunesänderuns

1) Eine Anderung der Satzung kann nur durch die Mitgliederversammlung beschlossen
werden. Bei der Einladung ist die gewünschte Anderung bekanntzugeben. Die
Änderung bedarf einer Mehrheit vonYo der abgegebenen Stimmen.

2) Eine Anderung des §2 dieser Satzung ist nur möglich, wenn mehr als 3/a aller
Vereinsmitglieder dieser Anderung zustimmen. Die Anderung ist insofern einge-
schränkt, als auch ein neuer Zweck die Kriterien der Gemeinnützigkeit erfüllen, und
in jedem Fall die Förderung der Arbeit der Posaunenchöre im Bezirk Kiel beinhalten
muss. Ist dies nicht der Fall, so führt eine Änderung des Vereinszweckes unweiger-
lich zur Auflösung des Vereins.

3) Eine Anderung des §8 Absatz 9 bedarf zusätzlich rur'ÄMehrheit der Zustimmung
durch die Bezirksvertretuns.

§10 Vereinsauflösung

1) Die Auflösung des Vereins kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung
erfolgen, wenn mindestens 213 aller Vereinsmitglieder dafhr stimmen.

2) Bei Auflosung des Vereins oder bei Wegfall der steuerbegtinstigten Zwecke wird das
nach Abschluss der Liquidation verbleibende Vermögen des Vereins der Bezirks-
vertretung des Bezirkes Kiel übergeben, mit der Bestimmung, es ausschließlich und
unmittelbar für kirchliche Zwecke im Sinne des § 2 dieser Satzung zu verwenden.

3) Bei Auflrisung der Bezirksvertreteryersammlung geht das Restvermögen an die
Nordelbische Posaunenmission mit der Auflage, es ausschließlich und unmiuelbar
für die Posaunenchorarbeit im Bezirk Kiel zu verwenden.

4) Die Mitglieder haben kein Anrecht auf das Vereinsvermögen. Dies gilt auch fiir den
Fall des Erlöschens der Mitgliedschaft.

Kronshagen, 18. April 1998
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